
Bekanntmachung 
 
 
 

Veröffentlichung gem § 29 Abs. 1 Satz 2 NAV 
 
Am 08.11.2006 sind die Ver-
ordnungen über Allgemeine 
Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung 
für die Elektrizitätsversorgung 
in Niederspannung (Nieder-
spannungsanschlussverord-
nung NAV) vom 01.11.2006 
(BGBI.I S.2.485) in Kraft getre-
ten. 
Die Stadtwerke Bad Lauterberg 
im Harz GmbH macht hiermit 
von ihrem Recht gem. § 29 
Abs. 1 Satz 3 NAV in Verbin-
dung mit § 115 Abs. 1 Satz 2 
EnWG Gebrauch und verlangt 
von allen Anschlussnehmern 
die Anpassung ihrer An-
schlussverträge an die neue 
Rechtslage. 
 
Dies bedeutet, dass mit Wir-
kung vom auf den dieser Be-
kanntmachung folgenden Tag 
die Niederspannungsan-
schlussverordnung sowie die 
Ergänzenden Bedingungen 
nebst Anlagen für alle mit den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadtwerken Bad Lauterberg 
im Harz GmbH begründeten 
Niederspannungsanschluss-
verhältnisse sowie für alle be-
stehenden Anschlussnut-
zungsverhältnisse mit Letzt-
verbrauchern, die einen An-
schluss an das Niederspan-
nungsnetz zur Entnahme von 
Elektrizität gelten. Die NAV 
sowie die Ergänzenden Bedin-
gungen nebst Anlagen sind im 
Internet unter 
www.harzstrom.de einsehbar 
bzw. herunterladbar und sind 
an der unten angegebenen 
Adresse bzw.  unter der ange-
gebenen Rufnummer erhält-
lich. 
 
Stadtwerke Bad Lauterberg im 
Harz GmbH 
Bahnhofstraße 17-19 
37431 Bad Lauterberg im Harz 
Telefon: (05524) 85 06-0 
Telefax: (05524) 85 06 99 -00 
www.harzstrom.de 


